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Verkehrsfläche =    .920 m²

Verkehrsfläche  [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

ZEICHENERKLÄRUNG
Bestand

Festsetzungen

Flurstücksgrenze

Bauliche Anlage Bestand

Flurnummer

Flurstücksnummer
z. B.: Fl. 2
z. B.: 140

Baugrenze [§ 23 Abs. 1 und Abs. 3 BauNVO]

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches [§ 9 Abs. 7 BauGB]

Übersicht ohne Maßstab, Quelle: DTK der HVBG Geoportal Hessen, 2025

Planbereich

Planstand:
Oktober 2025

Vorentwurf
Exemplar der frühzeitigen Beteiligung

MDW Teilfläche I =  6.205 m²

bebaubar gem. GRZ 0,4 = 2.482 m²
Freifläche
davon Zufahrten, Stellplätze etc. max. = 1.241 m²
davon Freifläche min. = 2.482 m²

= 3.723 m²

Private Grünfläche =    .554 m²

Wüstems

MDW
0,4 --
o

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl gem.
§ 16, § 17 und § 19 BauNVO

Bauweise gem.
§ 22 Absatz 2 BauNVO
o=offene

Geschoßflächenzahl gem.
§ 16, § 17 und § 20 BauNVO

Nachrichtliche Übernahme

G unterirdische Leitung Gas
S unterirdische Leitung Strom

T unterirdische Leitung Telekom

1. Art und Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB i.V.m.
§ 16 BauNVO

2. Höhen der baulichen Anlage [§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Absatz 2
BauNVO sowie § 18 Absatz 1 BauNVO]
Für die Teilbereiche I und II gelten die maximalen Höhenbeschränkungen:

Teilfläche I:
Es gelten die nachfolgenden Höhenbeschränkungen:

- maximale zulässige Firsthöhe (FH) baulicher Anlagen FH max. = 354 müNN
- maximale zulässige Gesamthöhe (GH) baulicher Anlagen

bei Pult- oder Flachdachbebauung GH max. = 352 mÜNN

Teilfläche II:
Es gelten die nachfolgenden Höhenbeschränkungen:

- maximale zulässige Firsthöhe (FH) baulicher Anlagen FH max. = 352 müNN
- maximale zulässige Gesamthöhe (GH) baulicher Anlagen

bei Pult- oder Flachdachbebauung GH max. = 350 mÜNN

Definition Höhenbezugspunkt:
Die maximale Höhe baulicher Anlagen (FH max. / GH max.) bezeichnet die maximale Höhe
baulicher Anlagen über Normalnull (müNN).

Definition Höhenbegrenzung:
Die Gesamthöhe GH max. ist bei Pult- und Flachdächern der obere Dachabschluss.
Die Firsthöhe FH max. ist die obere Höhe, bezogen auf den Scheitel des Gebäudes.

3. Überbaubare Grundstücksfläche [§ 23 BauNVO]
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt.

4. Zulässigkeit baulicher Anlagen [§ 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22
BauNVO]
Es sind gewerbliche und landwirtschaftliche Gebäude sowie Wohnungen innerhalb
bestehender Gebäude und Wohnhäuser (Einzelhäuser) im Rahmen der festgesetzten
offenen Bebauung zulässig.

Teilfläche I: Es sind maximal 7 Wohneinheiten zulässig.
Im Falle einer späteren Grundstücksteilung sind die gesetzlichen Vorgaben und
Rechtsfolgen gem. § 6 und § 7 HBO zu beachten.
Ein Einzelhaus (E) i.S. der Festsetzung ist ein freistehendes, selbststehendes, benutzbares
Wohngebäude mit separatem, eigenem Eingang.

Überbaubare Flächen:
Stellplätze, Garagen und Carports sowie Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind nur
innerhalb der überbaubaren Fläche insgesamt zulässig.

Sonstiges:
Die Herstellung von Rückenstützen von Tiefborden zur verkehrstechnischen öffentlichen
Erschließung ist auf den privaten Flächen zu dulden.
Die der Ver- und Entsorgung des Baugebietes dienenden Nebenanlagen (hierzu zählen u.a.
auch Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung,
Trafostationen, Verteilerschränke und Wertstoffsammelstellen) sind gemäß § 14 Abs. 2
BauNVO als Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 BauGB innerhalb und außerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, auch wenn für sie keine besonderen Flächen im
Bebauungsplan festgesetzt sind.
Im Rahmen der Baugenehmigung für die Neubauten sowie bei der Schaffung neuer
Nutzungs- und Wohneinheiten muss der Stellplatznachweis auf Grundlage der
Stellplatzsatzung der Gemeinde in der jeweils gültigen Fassung erbracht werden.
Bestehende und genehmigte Stellplätze bleiben hiervon unberührt, d.h. diese müssen nicht
erneut nachgewiesen werden. Eine monetäre Ablösung von erforderlichen Stellplätzen ist
unzulässig.

Die Errichtung von Solarthermischen Anlagen kann auf die zu installierende
Gesamtfläche bis zu einem Anteil von max. 25 % angerechnet werden. Die mindestens
zu errichtende Fläche von Photovoltaik kann auch auf nur einer oder mehreren baulichen
Anlagen eines Baugrundstückes errichtet werden.

8.4 Beschränkung der Verwendung von Heizstoffen: Im Geltungsbereich dieser Satzung ist für
Neubauten die Verwendung von Heizöl für die Raumheizung und / oder die
Warmwasseraufbereitung nicht zulässig.

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Absatz 4
BauGB i. V. m. § 91 HBO

E. Sonstige Vorschriften, Hinweise, Empfehlungen,
nachrichtliche Übernahmen

1. Denkmalschutz [§ 20 -25 HDSchG]
Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen,
Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste
entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für
Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde
zu melden; Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in
geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG). Bei
sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit einer Verzögerung der Bauarbeiten zu
rechnen. Die mit den Erdarbeiten beauftragten Firmen sind vom Antragsteller
entsprechend einzuweisen.
Der Nachweis hierüber kann jederzeit von der Denkmalschutzbehörde gefordert werden.

2. Versorgung
Bauunternehmer haben vor Beginn der Bauarbeiten die Bestandsunterlagen der
verschiedenen Versorgungsträger einzuholen und diese zu berücksichtigen. Eigenmächtige
Veränderungen an deren Anlagen sind unzulässig.
Bei der Planung und Durchführung von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen sind
zu geplanten Baumstandorten die Mindestabstände und Vorschriften gemäß
DVGW-Regelwerk zu beachten.
Bei Anpflanzungen im Bereich von Versorgungsleitungen muss der Abstand zwischen
Baum und Gasrohr bzw. Kabel mind. 2,50 m betragen. Bei geringeren Abständen
(Mindestabstand 0,5 m) sind zum Schutz von Versorgungsanlagen
Wurzelschutzmaßnahmen zu treffen, wobei die Unterkante des Wurzelschutzes bis auf die
Verlegetiefe der Versorgungsleitungen reichen muss ("Merkblatt über Baumstandorte und
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, Ausgabe 1989).

3. Abfallwirtschaft / Bodenaushub / Bauarbeiten
Bei Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung von
Bauabfällen" (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regierungspräsidien in Hessen für die
ordnungsgemäße Abfalleinstufung und Entsorgung von Erdaushub u.a. anfallenden
Abfällen zu beachten.
Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Abfallentsorgung für mineralische Abfälle wird auf die
Vorgaben der geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV) hingewiesen.
Ergeben sich während der Bauarbeiten Anhaltspunkte für das Vorliegen schädlicher
Bodenveränderungen oder Altlasten, sind nach HAltBodSchG die Bauarbeiten umgehend
abzubrechen. Der Sachstand ist dem zuständigen Fachdezernat der Regierungspräsidiums
unverzüglich zur Prüfung anzuzeigen.
Nachfolgend genannte Infoblätter des Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat sind zu beachten: Boden - mehr als
Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende; Boden - damit ihr Garten funktioniert,
Bodenschutz für Häuslebauer; (jeweils unter: https://umwelt.hessen.de).
Die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) als Teil der
sog. Mantelverordnung, sowie die Vorgaben des Bundes-Bodenschutzgesetzes BBodSchG
sind zu beachten.

· Verdichtung:

Baueinrichtungsflächen sollen wo möglich auf befestigten Bereichen angelegt werden.
Ansonsten sollen Baustraßen und Baueinrichtungsflächen bzw. Lagerflächen auf Flächen
gelenkt werden, die anschließend baulich genutzt werden sollen (künftige Wege- oder
Gebäudeflächen), wo möglich/erforderlich sind zur Lastenverteilung Baggermatten zu
verwenden. Flächenhafte und ungeregelte Fahrten sind zu vermeiden.

· Vermischung verschiedener Bodenschichten:

Oberboden ist nach § 202 BauGB zu Beginn der Erdarbeiten zu sichern und nach
Beendigung der Baumaßnahme auf dem Grundstück zur Herstellung von
Vegetationsschichten wieder aufzutragen. Ist ein Einbau von ausgebautem unbelastetem
Bodenmaterial nicht möglich, sind geeignete Flächen zur Zwischenlagerung bereit zu
stellen.
Ober- und Unterboden sind grundsätzlich getrennt voneinander zu lagern. Bodenmieten
dürfen nicht befahren werden und sind bei einer Lagerung von über 6 Wochen zu begrünen.
Wiedereinbau zwischengelagerten Bodenmaterials soll horizontweise entsprechend der
ursprünglichen Reihenfolge erfolgen.

· Einträge von Schadstoffen:

Stoffliche Einträge in den Untergrund, insbesondere durch wassergefährdende Stoffe, wie
z.B. Treibstoffe/Schmieröle sind zu vermeiden. Baufahrzeuge und Maschinen sind in
arbeitsfreien Zeiten sowie für Betankungsvorgänge sicher auf flüssigkeitsundurchlässigen
Flächen abzustellen und gegen Kraftstoff- und Ölverlust zu sichern. Eventuell ausgetretene
wassergefährdende Stoffe oder damit verunreinigte Stoffe (z.B. Löschwasser) sind den
Wasserbehörden, der nächsten Polizeidienststelle und dem Wasserversorger zu melden.
Wassergefährdende Stoffe sind, vor Witterung geschützt, in einem medienbeständigen
Auffangraum zu lagern. Von Baumaßnahmen anfallendes Abwasser ist schadlos zu
beseitigen. Eine Versickerung desselben ist unzulässig.
Der Einsatz von Pestiziden sollte im Sinne des Grund- und Trinkwasserschutzes auf
privaten und öffentlichen Flächen unterbleiben.

· Erosion:

Während der Bauphase sind Vorsorgemaßnahmen zur Verhinderung von
Bodenabschwemmung zu treffen. Zur Erosionsvermeidung von unmittelbar angrenzenden
landwirtschaftlichen Flächen kann eine landwirtschaftliche Beratung in Anspruch
genommen werden.

6. Festsetzungen gem. § 9 Absatz 1 Nr. 15, 20 und 25a und b 20 BauGB
6.1 Grundstücksfreiflächen

6.1.1 Die nicht überbauten oder befestigten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen.
Schotter- und Kiesflächen, sowie weitere Gartengestaltungsformen, die weitgehend ohne
Vegetation auskommen sind unzulässig.

6.1.2 Neu herzustellende Grundstückszufahrten und -zuwege sowie Stellplätze sind im Sinne
der Eingriffsminimierung durch versickerungsfähige Materialien zu befestigen
(Schotterrasen, Rasengitter, Pflaster mit hohem Fugenanteil, Abflussbeiwert kleiner/gleich
0,5). Es kann davon abgewichen werden, wenn betriebliche Abläufe (Befahrung durch
landwirtschaftliche oder gewerbliche Geräte, Nutzung durch, in ihrer Bewegungsfähigkeit
eingeschränkte Menschen im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit wie Krankengymnastik
etc.) oder die Grundwassersicherung dies erfordern. Für die befestigten Teile der
Grundstücksfreiflächen ist das anfallende Niederschlagswasser breitflächig randlich zu
versickern, sofern wasserrechtliche Belange dem nicht entgegenstehen.

Als wasserdurchlässig gelten z. B. Rasengittersteine, Rasenkammersteine, Schotterrasen,
im Sandbett verlegtes Pflaster mit einem Mindestfugenanteil von 30%.

6.2 Pflanzgebote mit Pflanzbindungen und Pflanzerhaltung

6.2.1 Je 250 m² nicht überbauter Grundstücksfläche gem. Ziff. 6.1.1 ist ein  standortgerechter
und hitzetoleranter Laubbaum 2. oder 3. Ordnung bzw. ein halb- oder hochstämmiger
Obstbaum zu pflanzen. Alle zu pflanzenden Gehölze sind dauerhaft zu pflegen und zu
erhalten und bei Abgang spätestens in der folgenden Vegetations-/Pflanzperiode
gleichwertig zu ersetzen.

Bestandsgehölze ab einem Stammdurchmesser von 8 cm, gemessen in 1 m Höhe, sind
dauerhaft zu erhalten und auf den anzupflanzenden Prozentsatz anrechenbar.

6.2.2 Die privaten Grünflächen PG Zweckbestimmung „Eingrünung“ sind überlagernd mit einem
Erhaltungsgebot der hier stockenden Gehölzstrukturen festgesetzt.

6.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

6.3.1 Im Plangebiet sind Artenhilfsmaßnahmen zu installieren:

In der Teilfläche I sind mindestens 5 geeignete Nistkästen für gebäudebrütende Vogelarten,
sowie  mind. 4 Fledermauskästen in oder an Fassaden zu installieren und dauerhaft zu
warten.

In der Teilfläche II sind mindestens 3 geeignete Nistkästen für gebäudebrütende Vogelarten
zu installieren und dauerhaft zu warten.

6.3.2 Einfriedungen zu privaten Grundstücken sind barrierefrei für Kleinsäuger mit einem
Flurabstand von mind. 12 cm lichte Höhe zu gestalten. Alternativ zum festgesetzten
Flurabstand können auch je lfd. 8 m Zaunlänge Durchlässe mit den Abmessungen L=20 cm;
H= 12 cm zugelassen werden.

6.3.3 Als Verglasungen für Neubauten oder Renovierungen sind entspiegelte Gläser mit einem
Außenreflexionsgrad von max. 10 Prozent einzusetzen (Fensterverglasung,
Glashausanbauten, Wintergärten etc.).

6.3.4 Rodungsmaßnahmen zur Baufeldfreimachung sind aus artenschutzrechtlichen Gründen
nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 1. März zulässig. Vor Beginn der Rodungsmaßnahmen
sind Bäume fachkundig auf Baumhöhlen und ggf. vorhandenen Nist-Besatz zu untersuchen.

6.3.5 Zum Erhalt der Vitalität von Gehölzen sind Pflege- und Formschnittmaßnahmen in den
Sommermonaten (Mai bis September) durchzuführen

C. Aufnahme der Inhalte des Hessischen Wassergesetzes
(HWG) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) gem. § 37
HWG in Verbindung mit § 56 WHG und Aufnahme der
Satzungsregelung als Festsetzung in den Bebauungsplan
gem. § 9 Abs. 4 BauGB

- Gesetzliche Vorgaben:
Zur Sicherung des Wasserhaushaltes und einer rationellen Verwendung des Wassers und
zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Abwasserbehandlungsanlagen und zur
Verringerung von Überschwemmungsgefahren, soll gem. § 55 Abs. 2 WHG von Dachflächen
abfließendes und sonst auf dem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser gesammelt,
verwendet oder zur Versickerung gebracht werden, wenn wasserwirtschaftliche oder
öffentlich-rechtliche Belange nicht entgegenstehen.

- Zur Berücksichtigung oben genannter Landesregelung wird die Regenwassernutzung wie
folgt festgelegt:

Private Regenwasserspeicher sind für neue Gebäude verbindlich festgesetzt. Das
Fassungsvermögen muss mind. 3 m³ betragen. Sie sind wasserundurchlässig mit einem
Überlauf an die Misch-Kanalisation herzustellen. Eine Versickerung des Überlaufs aus
privaten Zisternen ist nur zulässig, wenn die Versickerungsanlage durch einen Fachplaner
geplant, durch ein Bodengutachten begleitet wird und nachweislich funktioniert.
Die ordnungsgemäße Entwässerung ist im Rahmen der nachfolgend zu erstellenden
Bauanträge nachzuweisen.

7. Aufschüttungen und Abgrabungen [§ 9 Nr. 17 BauGB]
Zur Herstellung eines Bauplanums sind Aufschüttungen und/oder Abgrabungen bis zu 2 m
Höhe  und bis 200 m² Grundfläche zulässig. Die Voraussetzungen aus der Hessischen
Bauordnung nach Anlage zum § 63 HBO in Bezug auf die Genehmigungsfreistellung sind zu
beachten.

1. Bauform
1.1 Dächer

Es sind Flach-, Pult- und Satteldächer sowie hieraus abgeleitete Dachformen mit einer
Neigung von 0 - 45° zulässig.

Glänzende oder reflektierende Materialien sind unzulässig. Es sind, nach Stand der
Technik, reflexionsarme Solarpaneele zu verwenden.

Kupfer oder Blei sind, als im Dachbau verwendete, Materialien für Neubauten
unzulässig.
Dachdeckungsmaterialien für Neubauten sind nur in gedeckten Farbtönen zulässig.

1.2 Fassaden
Unzulässig sind dunkle Fassaden und Fassadenverkleidungen aus Sichtbeton, Kunststoff,
glänzenden/ reflektierenden Materialien und Keramikplatten sowie abgetönte oder
verspiegelte Verglasungen.

Nach Stand der Technik reflexionsarme Anlagen zur aktiven oder passiven
Sonnenenergienutzung sind zulässig.

Dachneigung0°- 45°

2. Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung in Form von Hinweisschildern auf
Beruf, Gewerbe sowie Wohnungen zulässig. Ihre max. Größe wird auf 0,3 m² begrenzt.
Zulässig ist ein Hinweisschild je Gebäudezugang. Grundsätzlich darf damit nur für vor Ort
erbrachte Leistungen geworben werden.

Dynamische Werbung mit Blink-Wechsel-Beleuchtung sowie Leuchtwerbung ist generell
ausgeschlossen.

Hinweisschilder sind nur nach einer einvernehmlichen Abstimmung mit Polizei,
Verkehrsbehörde und dem ASV in Form des Zeichens 432 der STVO zulässig, sofern die
Werbeanlagen im Nahbereich klassifizierter Straßen angebracht werden sollen.

Freistehende Werbetafeln oder Werbemasten einschließlich Pylone und/oder
Fahnenstangen sind unzulässig.

D. Zuordnung von Eingriff und Ausgleich

Es ist ein Defizit von 12.588 Biotopwertpunkten auszugleichen

- Die Zuordnung einer Kompensation folgt im weiteren Verfahren -

dörfliche Wohngebiete (MDW) [§ 5a BauNVO]MDW

AK unterirdische Leitung Abwasserkanal
W unterirdische Leitung Wasser

RK unterirdische Leitung Regenwasserkanal

Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern
[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB]

Eingrünung  [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB] SchnittheckePG

A. Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB

Nutzungsschablone

Zulässig sind gem. BauNVO
§ 5a Abs. 2 Nr.
1. Wohngebäude
2. Wirtschaftsstellen land- und

forstwirtschaftlicher
Nebenerwerbsbetriebe und die
dazugehörigen Wohnungen und
Wohngebäude

3. Kleinsiedlungen einschließlich
Wohngebäude mit entsprechenden
Nutzgärten

4. Nicht gewerbliche Einrichtungen
und Anlagen für die Tierhaltung

5. -
6. Betriebe des

Beherbergungsgewerbes
7. Sonstige Gewerbebetriebe
8. -
Zulässig für Teilfläche I gem. § 9
Abs. 2b BauGB ist die Haltung von
max. 4 GV (Großvieheinheiten)

Ausgeschlossen sind die Nutzungen
gem. BauNVO § 5a Abs. 2 Nr.:

5. die der Versorgung des Gebiets
dienenden Läden sowie Schank-
und Speisewirtschaften

8. Anlagen für örtliche Verwaltung
sowie für kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke

Ausgeschlossen sind auch die gem.
BauNVO § 5a Abs.3
ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen:

1. Wirtschaftsstellen land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe und
die dazugehörigen Wohnungen
und Wohngebäude

2. Gartenbaubetriebe
3. Tankstellen
Ausgeschlossen für Teilfläche I gem.
§ 9 Abs. 2b BauGB, um
immissionsschutzrechtlichen
Konflikten vorzubeugen ist die private
Großtierhaltung folgender
landwirtschaftlicher Nutztiere:
Hausrinder, Schafe, Ziegen und
Schweine.

MDW
 „Dörfliches

Wohngebiet“
§ 5a BauNVO

TF1: 0,4

TF2: 0,6

o
(offene

Bauweise)

Art der baulichen
Nutzung

Maß der baulichen
Nutzung

Zulässige Nutzung und
Nutzungseinschränkungen

Grund-
flächenzahl

Geschoss-
flächenzahl

Zahl der
Voll-

geschosse

GRZ GFZ Z

§ 19
BauNVO

§ 20
BauNVO

§ 20
BauNVO

§ 16 BauNVO

Bauweise

§ 1 BauNVO § 1 Abs. 5 u. 6 BauNVO§ 22 BauNVO

§ 9
Abs. 1 Nr. 2

BauGB

Zulässige
Nutzung

gemäß BauNVO

Rechtsgrundlagen· Baubegleitung:

Im Rahmen der Bauausführung sollte ein Baustelleneinrichtungsplan unter
Berücksichtigung der, wie vor genannten Ausführungen folgende Komponenten enthalten:
- Bauzeitenplanung hinsichtlich Witterung und Jahreszeiten.
- Baubedarfsflächeneinteilung (Baustraßen, Baucontainer, Lagerflächen und

Bodenmieten).
- Ggf. Ausweisung und Sicherung von Tabuflächen (Grün- und Freiflächen sind während

der Bautätigkeit von Anschüttungen, Ablagerungen, Verdichtungen und mechanischen
Flächen- und Pflanzenschädigungen freizuhalten).

- Regelung von Baustraßen, ggf. Regelung des Rückbaus temporärer Baustraßen
- Regelung von Bodenlockerungsmaßnahmen nach Bauabschluss wo erforderlich.
- Formulierung von Sicherungsmaßnahmen gegen wassergefährdende Stoffe.

- Ggf. Überwachung bei Verwendung externer Bodenmaterialien minderer Qualität.

4. Energieeinsparung / Lufthygiene
Dachflächen sollten hinsichtlich der aktiven Nutzung der solaren Einstrahlung mit PV oder
Solarthermie möglichst nach Süden orientiert sein. Zur Minimierung der lufthygienischen
Belastung sollten emissionsarme und rohstoffschonende Heizungssysteme verwendet
werden.

5. Zisternen
Falls Regenwasserzisternen der Gewinnung von Brauchwasser dienen sollen, wird
ausdrücklich auf die DIN-gemäße Trennung von Trinkwasser und Brauchwasser
hingewiesen.

6. Wasserwirtschaft / Erdwärme / Entwässerung
Die Nutzung von Erdwärme ist im Rahmen des dafür erforderlichen wasserrechtlichen
Erlaubnisverfahrens für den jeweiligen Einzelfall zu prüfen. Entsprechende
Erlaubnisanträge sind ggf. bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde zu stellen. Eine
gutachterliche Bewertung der hydrogeologischen Verhältnisse ist einzuholen. In
Wasserschutzgebieten ist die Nutzung von Erdwärme unzulässig.
Es wird darauf hingewiesen, dass tiefer liegende Kellergeschosse möglicherweise nicht im
Freispiegel entwässert werden können. Ggf. sind Hebeanlagen auf eigene Kosten zu
installieren und zu betreiben. Auf die „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von
wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bauleitplanung“ von Oktober 2023 der
Regierungspräsidien wird hingewiesen.
7. Altlasten
Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt werden,
ist das Regierungspräsidium zu beteiligen bzw. ein Fachgutachter hinzuzuziehen.

8. Kampfmittel
Es liegen der Gemeinde keine Verdachtsmomente auf das Vorkommen von Kampfmitteln
vor. Sollte sich bei Bautätigkeiten ein Verdacht auf ein entsprechendes Vorkommen
ergeben, so ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen.

9. Hessisches Nachbarrechtsgesetz
Die Regelungen des Hessischen Nachbarrechtsgesetzes sind zu beachten.
10.  Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz
Auf die zu beachtenden Vorgaben des BNatSchG und des HeNatG wird hingewiesen.

11.Verkehr
Die Beleuchtung, Solar- und Photovoltaikanlagen, Werbung sowie Fahrzeugbewegungen
im Bereich des Plangebietes dürfen zu keiner Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der
L 3450 führen. Gegen den Straßenbaulastträger von klassifizierten Straßen bestehen auch
zukünftig keine Ansprüche auf Durchführung von Schutzmaßnahmen aufgrund des
BimSchG.

Das Baugebiet liegt in Teilen unmittelbar an der L 3450 außerhalb der Ortsdurchfahrt. In
diesem Bereich gilt gem. Hessischem Straßengesetz eine Bauverbotszone bis 20m ab dem
befestigten Fahrbahnrand der Bundesstraße. Bauliche Anlagen sind innerhalb dieser
Bauverbotszone nur ausnahmsweise und mit einer Zustimmung der obersten
Landesstraßenbaubehörde zulässig. Weiterhin gilt bis 40m ab dem befestigten
Fahrbahnrand eine Baubeschränkungszone. Bestimmte Bauliche Anlagen bedürfen in
diesem Bereich einer Zustimmung durch den Straßenbaulastträger.
Auf die gesetzlichen Regelungen des § 23 Hessisches Straßengesetz wird hiermit
hingewiesen.

12.Plangenauigkeit
Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage einer digitalisierten Flurkarte erstellt. Somit ist
von einer hohen Genauigkeit auszugehen, wobei sich dennoch im Rahmen einer späteren
Ausführungsplanung oder Einmessung Abweichungen ergeben können. Dafür kann
seitens der Gemeinde und des Planungsbüros keine Gewähr übernommen werden.

13.Pflanzlisten empfohlener Arten
- Laubbäume 2. und 3. Ordnung
Pflanzqualität: Hochstamm, 3xv, StU 12 - 14
Apfel-Dorn (Crataegus lavallei „Carrierei“)
Baum-Magnolie (Magnolia kobus)
Blumen-Esche (Fraxinus ornus)
Feld-Ahorn (Acer campestre)
Felsenbirne (Amelanchier arborea „Robin Hill“)
Französischer Ahorn (Acer monspessulanum)
Gemeine Vogelbeere (Sorbus aucuparia)
Kornelkirsche (Cornus mas)
Obstbäume in Sorten
Pflaumen-Dorn (Crataegus prunifolia)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Thüringische Mehlbeere (Sorbus thuringiaca „Fastigiata“)
Zierapfel in Sorten, z.B. Malus „Evereste“
Zierkirsche in Sorten, z.B. Prunus sargentii „Rancho“

A4 lang 1: 1000

Bereich ohne Ein- und Ausfahrten
[§ 9 Abs.1 Nr.4, Nr.11 und Abs. 6 BauGB]

OD Ortsdurchfahrt
Hessen Mobil Digitales Orthophoto

Waldems, den                                                                                                            -Bürgermeister-

Waldems, den                                                                                                            -Bürgermeister-

7. Der ordnungsgemäße Ablauf des Verfahrens wird bestätigt.
Der Inhalt des vorliegenden Bebauungsplanes stimmt mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung
überein.
Der Vorstand der Gemeinde Waldems

9. Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplanes und Inkrafttreten gem. § 10 Abs.3 BauGB
Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung wurde am ........................
ortsüblich, öffentlich bekanntgemacht.
Der Vorstand der Gemeinde Waldems

b) Veröffentlichung des Entwurfes des Bebauungsplanes im Internet und öffentlichen

4. a) Ortsübliche Bekanntmachung der  öffentlichen Auslegung,
sowie deren Veröffentlichung im Internet gem. § 3 Abs.2 BauGB

Auslegung gem. § 3 Abs.2 BauGB

2. a) Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

b) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

b) Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

b) Abwägungsbeschluss zu den vorgebrachten Anregungen 

b) Beschluss über die eingegangenen Anregungen

6. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs.1 BauGB

gem. § 2 Abs.1 BauGB

Verfahrensschritte:
1. a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs.1 BauGB

__.__.2025

__.__.2025

__.__.2025

__.__.2025

__.__.2025

Datum

gem. § 3 Abs.1 BauGB

3. a) Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs.1 BauGB und Abstimmung mit benachbarten Gemeinden
gem. § 2 Abs.2 BauGB mit Schreiben vom   ____________

 gem. § 3 Abs.2 BauGB,  § 4 Abs. 2 BauGB

__.__.2025

__.__.2025
bis

__.__.2025

__.__.2025
bis

__.__.2025

__.__.2025
bis

__.__.2025

__.__.2025

__.__.2025

__.__.2025
bis

5. a) Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs.2 BauGB und Abstimmung mit benachbarten Gemeinden
gem. § 2 Abs.2 BauGB mit Schreiben vom   ____________

8. Als Satzung ausgefertigt.
Der Vorstand der Gemeinde Waldems

Waldems, den                                                                                                            -Bürgermeister-
Markus Hies

gem. § 3 Abs.1 BauGB

Markus Hies

Markus Hies

Flurgrenze

Eingrünung  [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB] Baumhecke

Obstbaum zum Erhalt, eingemessen

MDW Teilfläche II =   .821 m²

bebaubar gem. GRZ 0,6 =  .493 m²
Freifläche
davon Zufahrten, Stellplätze etc. max. = .164 m²
davon Freifläche min. = .164 m²

=  .328 m²

5. Stellplätze und Garagen [§12 BauNVO] und Nebenanlagen [§§ 14 und 23
BauNVO]
Nicht überbaubare Flächen:
Zufahrten, Einfriedungen, Stützmauern, sowie Gartenterrassen und sonstige
Garteneinrichtungen wie Gartenhütten sowie Abstellräume / Gerätehütten, Trockenmauern
etc. sind auch in den nicht überbaubaren Flächen zulässig.

Feste Zaunanlagen, wie Holzzäune, Metallzäune mit Punktfundamenten oder sonstige feste
weitgehend transparente bzw. für Kleinsäuger passierbare Zaunanlagen bis zu einer Höhe
von 1,60 m sind zulässig. Zaunanlagen müssen einen Grenzabstand zu landwirtschaftlich
genutzten Nachbargrundstücken von 0,5 m einhalten. Dies gilt jedoch nicht gegenüber
Grundstücken, für die nach Lage, Beschaffenheit oder Größe eine Bearbeitung mit Gespann
oder Schlepper nicht in Betracht kommt.

Teilfläche I:

Fest eingezäunte und versickerungsfähig befestigte Pferdeausläufe (max. 200 m²) und fest
eingezäunte Weideflächen sowie 2 Schutzhütten je max. 15 m² Grundfläche sind zulässig.
Die Dunglege ist gegen Auswaschung und Versickerung zu schützen (befestigte Fläche).

8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 und 24
BauGB sowie § 35 HeNatG

8.1 Für die funktionale Außenbeleuchtung sind ausschließlich Leuchtmittel nach neuestem
Standard (z. B. LED-Technik) mit einer Farbtemperatur von max. 2.500 Kelvin (gelbliches
Farbspektrum) unter Verwendung vollständig gekapselter Leuchten-Gehäuse, die kein
Licht vertikal oder horizontal emittieren, zulässig. Hohe Blauanteile im Lichtspektrum sind
unzulässig.
Niedrige Lichtpunkthöhen sind anzustreben. Nächtliches Abschalten der Beleuchtung ab
22:30 Uhr bis 5:30 Uhr wird festgesetzt.
Ferner sind Dunkelräume zu erhalten, insbesondere für die:
- Teilfläche I: entlang der L 3450, und der nordwestlichen Grundstücksgrenzen
- Teilfläche II: entlang der südwestlichen Grundstücksgrenze.

8.2 Es sollen nur Luftwärmepumpen mit einem maximalen Schalleistungspegel gemäß den
Vorgaben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) Verwendung
finden.

8.3 Im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind die nutzbaren geeigneten
Dachflächen der neu zu errichtenden Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 60 % mit Photovoltaikmodulen zur
Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche).

Abgrenzung der Bauverbotszone [§ 23 Absatz 1 HStrG]
(20 m vom Fahrbahnrand, luftbildlich)

Eine Wohnung im Sinne dieser Festsetzung muss folgende Merkmale aufweisen: Baulich
abgeschlossen mit abschließbarem Zugang und Küche/Kochnische sowie Sanitäranlagen.
Eine Wohneinheit ist eine aus mehreren Räumen bestehende Einheit, in der ein
selbstständiger Haushalt geführt werden kann. Eine Wohneinheit kann ein einzelnes Haus
sein oder eine einzelne Wohnung innerhalb eines Wohnhauses sein.

- Heimische Sträucher
Echte Felsenbirne (Amelanchier ovalis)

Kornelkirsche (Cornus mas)
Gemeine Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Gemeiner Liguster (Ligustrum vulgare)
Hunds-Rose (Rosa canina)
Büschel-Rose (Rosa multiflora)
Wein-Rose (Rosa rubigonosa)
Ohr-Weide (Salix aurita)
Purpur-Weide (Salix purpurea)
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Trauben-Holunder (Sambucus racemosa)
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)

- Laubziergehölze
Echte Felsenbirne (Amelanchier ovalis)
Bartblume (Caryopteris clandonensis „Heavenly Blue“)
Japanischer Blumen-Hartriegel (Cornus kousa)
Maiblumenstrauch (Deutzia gracilis)
Zaubernuss (Hamamelis mollis)
Eibisch (Hibiscus syriacus)
Hortensie (Hydrangea spec.)
Ranunkelstrauch (Kerria japonica)
Alpen-Johannisbeere (Ribes alpinum „Schmidt“)
Johannisbeere (Ribes sanguineum)
Rose (Rosa spec.)
Gemeiner Flieder (Syringa vulgaris)
Weigelie (Weigela spec.)

Das anfallende Schmutzwasser wird derzeit bereits der bestehenden Mischkanalisation
zugleitet.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Versickerung nur infolge eines Bodengutachtens mit
Versickerungsprüfung und einer Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde umgesetzt
werden darf.

Allgemeine Verwaltungsvorschrift über das zentrale Internetportal des Bundes nach § 20 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 11. November 2020 (BAnz AT 23.11.2020 B5)
Baugesetzbuch
(BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I Nr. 72 vom 10.11.2017 S. 3634),
zuletzt geändert BGBl. I Nr. 189 vom 14.08.2025
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I Nr. 43 vom 16.07.2021 S. 2598, 2716) Inkrafttreten 01.08.2023
Erlass zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) in
städtebaulichen Verfahren nach dem Baugesetzbuch(BauGB)
vom 11. 12. 2019, StAnz. 52/2019, S.1373 bis 1376, in Kraft am 24. 12. 2019
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) vom 09.07.2021 (BGBl I S. 2598), in Kraft getreten am 01.08.2023
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I Nr. 14 vom 06.04.2021 S.
540) zuletzt geändert BGBl. I Nr. 151 vom 15.05.2024
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. vom 29. Juli 2009 (BGBL. I S. 2542 m. W. v. 1. März
2010), zuletzt geändert BGBl. I Nr. 153 vom 15.05.2024
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen
Bewirtschaftung von Abfällen
(Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBI. I S. 212), zuletzt geändert BGBl. I Nr.
56 vom 08.03.2023
Gesetz zur Mobilisierung von Bauland
(Baulandmobilisierungsgesetz) vom 14. Juni 2021 Bundesgesetzblatt 2021 Teil I Nr. 33 vom 22. Juni
2021 lS 1802 - 1809, in Kraft getreten am 23.06.2021.
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) Letzte Neufassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51 vom 06.08.2009
S. 2585), zuletzt geändert BGBl. I Nr. 189 vom 14.08.2025
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I Nr. 16 vom 24.03.1998 S. 502)
zuletzt geändert BGBl. I Nr. 9 vom 03.03.2021 S. 306
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBl. I Nr. 25 vom 27.05.2013 S. 1274), BGBl. I Nr. 4 vom 02.02.2021 S. 123), zuletzt geändert am 24.
Februar 2025 (BGBl. I Nr. 58 vom 27.02.2025). Die Änderung tritt am 28. Februar 2025 in Kraft.
Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer
Vorschriften
Gesetz vom 03.07.2023 BGBl 2023 l Nr. 176, 214; Geltung ab 07.07.2023
Hessische Bauordnung
(HBO)vom 28. Mai 2018 (GVBl. Hessen I Nr. 9 vom 06.06.2018, S. 198), zuletzt geändert am 14.Oktober
2025, GVBl. 2025 Nr. 66
Hessische Gemeindeordnung
(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. Hessen I Nr. 7 vom 17.03.2005,
S. 142), zuletzt geändert GVBl. Hessen Nr. 6 vom 27.02.2023, S. 90
Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz
(HAKrWG) vom 6. März 2013, GVBl. S. 80, zuletzt geändert am 3. Mai 2018, GVBl. S. 82, 145
Hessisches Denkmalschutzgesetz
(HDSchG) vom 28. November 2016 (GVBl. Hessen I Nr. 18 vom 06.12.2016, S. 211)
Hessisches Gesetz zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft
(HeNatG) vom 25. Mai 2023 (GVBl. Hessen Nr. 18 vom 07.06.2023, S. 379) zuletzt geändert GVBl.
Hessen Nr. 22 vom 11.07.2023, S. 473
Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur
Altlastensanierung
(Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz - HAltBodSchG) vom 28. September 2007 (GVBl. Hessen
I Nr. 21 vom 08.10.2007, S. 652) zuletzt geändert GVBl. Hessen Nr. 36 vom 08.10.2021, S. 602
Hessisches Nachbarrechtsgesetz
(NachbG) vom 24. September 1962 (GVBl. Hessen I Nr. 30 vom 27.09.1962, S. 417), zuletzt geändert
am GVBl. Hessen Nr. 29 vom 05.10.2022, S. 460
Hessisches Straßengesetz
(HStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2003 (GVBI. Hessen I Nr. 10 vom 27.06.2003,
S. 166), zuletzt geändert GVBl. Hessen Nr. 21 vom 10.07.2023, S. 426
Hessisches Wassergesetz
(HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. Hessen I Nr. 23 vom 23.12.2010, S. 548), zuletzt geändert GVBl.
Hessen Nr. 22 vom 11.07.2023, S. 473
Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBI. I S. 212), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 9 des Gesetzes vom
20. Juli 2017 (BGBl l S 2808
Raumordnungsgesetz
(ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I Nr. 65 vom 30.12.2008 S. 2986), zuletzt geändert BGBl. I Nr.
189 vom 14.08.2025
Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten
vom 13. Dezember 2011 (ABl. EU vom 28.01.2012 Nr. L 26 S. 1), zuletzt geändert am 16. April 2014
durch Artikel 1 der Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der
Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten
Projekten (ABl. EU vom 25.04.2014 Nr. L 124 S. 1)
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
vom 23. Oktober 2000 (ABl. EG vom 22.12.2000 Nr. L 327 S. 1), zuletzt geändert am 30. Oktober 2014
durch Artikel 1 der Richtlinie 2014/101/EU der Kommission zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. EU vom 31.10.2014 Nr. L 311 S. 32)
Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I Nr. 27 vom 20.06.1990 S.
1036), zuletzt geändert am 4. November 2020 durch Artikel 1 (BGBl. I Nr. 33 vom 22.06.2021 S. 1802)
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I Nr. 75 vom 29.11.2017 S. 3786), zuletzt geändert BGBl. I Nr. 176 vom 06.07.2023
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt
geändert BGBl. I Nr. 189 vom 14.08.2025
Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, das führen von Ökokonten,
deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ersatzzahlungen
(Kompensationsverordnung - KV) 1) 1) FFN 881-52 vom 26. Oktober 2018 (GVBl. Hessen I Nr. 24 vom
09.11.2018, S. 652) zuletzt geändert GVBl. Hessen Nr. 3 vom 01.02.2019, S. 19
Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten
(Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I Nr. 11 vom 24.02.2005 S.
258; BGBl. I Nr. 18 vom 29.03.2005 S. 896) zuletzt geändert BGBl. I Nr. 3 vom 28.01.2013 S. 95
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